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Fachkommission Bautechnik der Bauministerkonferenz 

Auslegungsfragen zur Energieeinsparverordnung – Teil 19 

 

Dr. Justus Achelis, DIBt 

 

Die Bundesregierung hat auf Grund des § 1 Absatz 2, des § 2 Absatz 2 und 3, des § 3 Absatz 2, des 

§ 4, jeweils in Verbindung mit § 5, des § 5a Satz 1 und 2, des § 7 Absatz 1a, 3 Satz 1 bis 3 und 

Absatz 4, des § 7a Absatz 1 sowie des § 7b Absatz 1 und 2 des Energieeinsparungsgesetzes die 

"Zweite Verordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung" vom 18. November 2013 erlassen 

(BGBl. 2013 I  S. 3951 ff.). 

 

Die geänderte Energieeinsparverordnung („EnEV 2013“) ist am 01.05.2014 in Kraft getreten. 

 

Um im Vollzug eine möglichst einheitliche Anwendung der Energieeinsparverordnung zu ermöglichen, 

hat die Fachkommission "Bautechnik" der Bauministerkonferenz beschlossen, eine Arbeitsgruppe 

einzurichten, die die in den Ländern eingehenden Anfragen von allgemeinem Interesse beantworten 

soll. 

 

Die Entwürfe der Arbeitsgruppe werden dann in den Sitzungen der Fachkommission beraten. 

 

Die Arbeitsgruppe wurde unter Beteiligung von Vertretern des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, der Obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder Bayern, 

Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen sowie des 

DIBt eingerichtet. 

 

Die nachfolgend abgedruckten Anfragen und deren Antworten sind am 01.08.2014 in der 

wiedergegebenen Form beschlossen worden. 
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Auslegung XIX-9 zu den §§ 12 und 15 EnEV 2013 (Begriffsbestimmung Klimaanlagen und 

Geltungsbereich von Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen) 

 

Leitsatz: 

Die in der EnEV an Klimaanlagen auf Grundlage der Nennleistungsgrenze (12 kW) gestellten 

Anforderungen bzw. Pflichten beziehen sich auf die einzelne Anlage, nicht auf das Gebäude, wobei 

unter einer Anlage in Einklang mit der Definition der Richtlinie 2010/31/EU die Summe aller zur 

Erfüllung der jeweiligen Klimatisierungsaufgabe erforderlichen Bestandteile zu verstehen ist. 

Teilanlagen, die wesentliche Komponenten gemeinsam nutzen, sind als eine Anlage anzusehen. Die 

Anforderungen des § 15 EnEV 2013 an Klimaanlagen und raumlufttechnische Anlagen gelten 

hinsichtlich der auf das Fördervolumen bezogenen elektrischen Leistung der Ventilatoren nur für 

Anlagen mit mechanischer Zuluftförderung. Bei den Anforderungen an die Wärmerückgewinnung 

können bei bestimmten technischen Konfigurationen Gründe für Befreiungen vorliegen. 

 

Frage: 

Wie ist die Anwendungsgrenze in den §§ 12 und 15 der EnEV 2013 hinsichtlich der Nennleistung von 

Klimaanlagen zu verstehen, wenn bei ansonsten dezentralen Anlagen eines Gebäudes eine 

gemeinsame Kälteversorgung vorhanden ist? 

Unter welchen Voraussetzungen gelten die Anforderungen des § 15 Absatz 1 EnEV 2013 an die auf 

das Fördervolumen bezogene elektrische Leistung der Ventilatoren raumlufttechnischer Anlagen und 

des § 15 Absatz 5 EnEV 2013 an die Wärmerückgewinnung bei solchen Anlagen? 

 

Antwort: 

1. Die Verpflichtung zur regelmäßigen Inspektion von Klimaanlagen nach § 12 Absatz 1 EnEV 

2013 gilt für Anlagen mit einer Nennleistung für den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt. An 

dieselbe Leistungsgrenze sind für Klimaanlagen 

 beim Einbau in Gebäude und bei bestimmten Erneuerungen auch die Anforderung 

des § 15 Absatz 1,  

 beim Einbau, bei bestimmten Erneuerungen sowie mit bestimmten Fristen bei 

Bestandsanlagen auch die Anforderung nach § 15 Absatz 2, 

 beim Einbau und bei bestimmten Erneuerungen auch die Anforderungen des 

§ 15 Absatz 3 und 

 beim Einbau und bei bestimmten Erneuerungen auch die Anforderungen des 

§ 15 Absatz 5 

geknüpft. 

2. Die EnEV enthält keine eigene Legaldefinition für Klimaanlagen. Sowohl nach der 

fortgeschriebenen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (2010/31/EU) - 

im Folgenden Gebäuderichtlinie genannt - als auch nach der Energieeinsparverordnung, 

durch die diese Richtlinie in Deutschland im Wesentlichen umgesetzt wird, sollen 

Kompaktklimageräte bis zur Nennleistung von 12 Kilowatt nicht von einer Inspektionspflicht 
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erfasst werden, zumal an solche Geräte an anderer Stelle im europäischen 

Gemeinschaftsrecht energetische Anforderungen gestellt werden. 

3. Die Bundesregierung hat seinerzeit beim Erlass der EnEV 2007 in ihrer Begründung zu § 12 

auf die Legaldefinition in Artikel 2 Nr. 5 der ersten Fassung der Gebäuderichtlinie verwiesen, 

die wie folgt lautet:  

"Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck ... "Klimaanlage" eine Kombination 

sämtlicher Bauteile, die für eine Form der Luftbehandlung erforderlich sind, bei der die 

Temperatur, eventuell gemeinsam mit der Belüftung, der Feuchtigkeit und der Luftreinheit, 

geregelt wird oder gesenkt werden kann." 

4. Bei Anwendung dieser Definition gehören alle Elemente zu einer Klimaanlage, die zur 

Erfüllung einer Klimatisierungsaufgabe erforderlich sind. Die Leistungsgrenze ist nicht auf das 

jeweilige Gebäude, sondern auf die jeweilige Anlage bezogen. Daraus folgt, dass  

 einerseits im Falle der Ausstattung eines Gebäudes mit mehreren völlig voneinander 

unabhängigen Anlagen die Leistungsgrenze für die genannten Regelungen der 

Verordnung für jede Anlage einzeln zu bestimmen ist und  

 andererseits aber für den Fall, dass solche Teilanlagen eine wesentliche Komponente 

(meistens die Kälteerzeugung) gemeinsam nutzen, diese im Sinne der vorstehenden 

europäischen Definition als eine zusammenhängende Anlage zu sehen sind. 

5. In § 15 Absatz 5 EnEV 2013 wird hinsichtlich der Pflicht zur Ausstattung mit Einrichtungen zur 

Wärmerückgewinnung auf DIN EN 13053: 2007-11 verwiesen. Diese technische Regel stellt 

Anforderungen in Abhängigkeit vom Luftvolumenstrom und von der jährlichen Betriebszeit der 

Anlage. Bei Anlagen, die aus mehreren, luftseitig nicht verbundenen Teilanlagen bestehen 

(s. 4., 2. Tiret), kann eine Wärmerückgewinnung nicht zentral, sondern nur in der Teilanlage 

erfolgen. Deshalb ist in diesen Fällen – unbeschadet der Feststellung unter Nr. 4 dieser 

Auslegung – DIN EN 13053 sinngemäß nicht nach Maßgabe des summierten 

Luftvolumenstroms und der jährlichen Betriebszeit der Gesamtanlage, sondern einzeln auf die 

Teilanlagen nach Maßgabe ihres jeweiligen Luftvolumenstroms und ihrer jeweiligen jährlichen 

Betriebszeit anzuwenden. Auch ist im Falle vollständiger räumlicher Trennung von Zuluft- und 

Abluftsystem die Wirtschaftlichkeit der geforderten Wärmerückgewinnung oft nicht gegeben, 

so dass dann ein Grund für eine Befreiung nach § 25 Absatz 1 gegeben sein kann. Letzteres 

kann auch dann der Fall sein, wenn die rückgewonnene Wärme in der Zuluft nicht verwertet 

werden kann, weil in den von der Anlage versorgten Gebäudezonen kein Wärmebedarf 

besteht. 

Aufgrund des Bezuges der Anwendungsgrenze auf den Zuluft-Volumenstrom der Anlage finden die 

Anforderungen des § 15 Absatz 1 EnEV 2013 auf Anlagen ohne mechanische Zuluftförderung keine 

Anwendung, d.h. bei reinen Abluftanlagen werden an die auf das Fördervolumen bezogene 

elektrische Leistung der Ventilatoren (SFP-Wert) keine Anforderungen gestellt. 
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